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Allgemeine Hinweise zum Gebrauch von Rechtsverweisen1 
des US-amerikanischen Systems 

 
Im Nachfolgenden wird vielfach auf US-amerikanische Rechtsprechung Bezug 
genommen, so dass anhand eines Beispiels eine Erläuterung der jeweiligen 
Fundstellennennung erforderlich scheint: 
 
 

                    v. steht für „versus“ (gegen) 
 
 

Katz  v. U.S., 389 U.S. 347, 351 (1967)  
 
 
 
 
Name / Bezeichnung     Fundstelle: 
des Antragstellers2     - die erste Zahl – hier „389“ - steht für den Band der Fundstellenzitierung
    - „U.S.“ steht in diesem Fall für das berichtende Gericht (hier: U.S. Reports)    
       - „347“ ist die erste Seitenzahl des Falles in dem vorgenannten Band 

- die u.U. danach aufgeführte Seitenzahl (hier „351“) benennt die konkrete 
Fundstelle im Rahmen der Fallzitierung 

- „1967“ war in diesem Fall das Jahr der Entscheidung 
 
Name / Bezeichnung des Antragsgegners  
 
     
 

Soweit bekannt ist, dass eine in Bezug genommene Entscheidung später durch ein 
höheres Gericht revidiert wurde, erscheint eine Anmerkung als Zusatz zur obigen 
Fundstellenzitierung. So zum Beispiel: 
 
 ..., rev´d, 435 U.S. 850 (1978) 
 
 
 
  Fundstelle der Entscheidung des höheren Gerichtes 
 
 
überarbeitet durch ein  
höheres Gericht 

 

                                              
1 Diese Verweiserläuterung erfolgt lediglich nur auszugsweise in Anpassung an nachfolgenden Gebrauch; in 

Anlehnung an „The Bluebook, a uniform system of citation“, I.4, 16.Edition,  Massachusetts 1996. 
2 Bei Parteienmehrheit wird lediglich die erstgenannte Partei aufgeführt (es erfolgt jedoch dann der Zusatz „et 

al.“). 
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Einleitung 

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit dem Rechtsvergleich des 
Inhaftierungsrechtes in Deutschland 1  und den Vereinigten Staaten Amerikas. In 
diesem Zusammenhang wird ebenfalls auf die in den USA verstärkt praktizierte 
Freilassung auf  Kaution eingegangen. Von Darstellungen des Haftvollzuges wird 
abgesehen2.  

Das Hauptgewicht dieser Arbeit liegt auf dem US-amerikanischen Teil und 
letztendlich auch dem Rechtsvergleich. Diese Schwerpunktsetzung wurde ganz 
bewusst vorgenommen, da dem Leser die deutsche Rechtsproblematik bereits bekannt 
sein dürfte und eine intensivere Auseinandersetzung hiermit zum einen den 
Schwerpunkt der Arbeit verschoben und zum anderen den Rahmen gesprengt hätte. In 
Bezug auf das US-Rechtssystem wird auf föderale sowie einzelstaatliche Regelungen 
eingegangen. Im Mittelpunkt der Untersuchung im Rahmen des föderalen Rechtes der 
USA steht das 4.Amendment der U.S. Verfassung und seine Auslegung durch die 
amerikanischen 3  Gerichte. Dieser Verfassungszusatzartikel stellt einen 
Mindeststandard für polizeiliche Eingriffe sowohl auf Bundesebene als auch für die 
Einzelstaaten dar. Den einzelnen Staaten ist es jedoch nicht verwehrt, strengere 
Bestimmungen in Bezug auf polizeiliches Vorgehen einzuführen, wenn nur die 
Mindestanforderungen nach dem 4.Amendment gewahrt bleiben. Im Rahmen dieser 
Thematik wird vorrangig auf den Punkt der seizure als Einschränkung persönlicher 
Bewegungsfreiheit 4  eingegangen 5 . Als Abstufung der verschiedenen 
Eingriffsqualitäten erfolgt die Erklärung der Prinzipien detention, arrest und custodial 
arrest sowie umfangreiche Ausführungen über den US-amerikanischen Haftbefehl 
(arrest warrant)6. 
Die Thematik der search (Durchsuchung) wird angeschnitten, insofern nur 
Rechtsprechung zum 4.Amendment in Bezug auf den Begriff der search vorliegt, diese 

                                              
1  Gemeint ist die Einleitung eines Strafverfahrens durch den Polizeibeamten nach StPO; ohne Berücksichtigung 

bleibt mithin der polizeiliche Gewahrsam nach den Polizeigesetzen der Länder. 
2  Auch werden bezüglich des Haftrechtes nur Inhaftierungen zur Verfahrenssicherung – nicht die der 

Vollstreckungssicherung – angesprochen (zu dieser Unterteilung auch Paeffgen „Haftgründe, Haftdauer und 
Haftprüfung“, S.113, 114). 

3  Ist im Nachfolgenden von amerikanischen Gerichten, Rechtssystem etc. die Rede, ist hiermit der US-
amerikanische Bereich gemeint. 

4  Der Begriff seizure umfasst zwar auch die Beschlagnahme von Gegenstände, dies soll jedoch nicht Gegenstand 
dieser Arbeit sein.  

5  Siehe hierzu auch LaFave “Search and Seizure”, Bd.1, § 2.1(a) (S.423ff.), 428: “A person has been ´seized´ 
within the meaning of the Fourth Amendment only if, in view of all circumstances surrounding the incident, a 
reasonable person would have believed that he was not free to leave.” (U.S. v. Mendenhall, 446 U.S. 544 
(1980)). 
Der US-amerikanische Rechtsabriss bleibt weitestgehend ohne Berücksichtigung spezifischer Rechtsprechung 
zum Jugendrecht, Bewährungsbrechern, Hafturlaubern. 

6  Weitestgehend ohne vertiefende Berücksichtigung bleibt der bench warrant (Vorführungshaftbefehl) sowie die 
Alternativen der summons (Vorladung durch den Richter) und citation (Vorladung durch den Polizeibeamten) 
statt Inhaftierung. 
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jedoch auch auf seizure zutreffend ist1. Weiterführend werden kurze Ausführungen zur 
Handhabe des Tatverdächtigen nach Arrestierung bzw. einem bloßen vorübergehenden 
Aufhalten (detention) gemacht. Dies betrifft nicht zuletzt auch einige Informationen 
über die Praxis in den US-amerikanischen Gefängnissen sowie eine 
Auseinandersetzung mit der Rechtssituation bezüglich der Freilassung auf Kaution. 
Die Autorin hat absichtlich davon abgesehen, einzelne Begrifflichkeiten wie probable 
cause oder reasonable suspicion mit deutschen Eingriffsrechtfertigungen 
gleichzusetzen, da sie sich nicht entsprechen. 

Unter Berücksichtigung der Vielfältigkeit der jeweiligen einzelstaatlichen 
Normierungen in den USA wurde eine Eliminierung zugunsten des Haftrechtes der 
US-Staaten Kalifornien, Texas und New York vorgenommen, wobei jedoch der 
selbstgewählte Schwerpunkt auf dem kalifornischen Recht liegt. Durch den Vergleich 
von verschiedenen Einzelstaaten innerhalb des US-amerikanischen Rechtssystems 
wird versucht, dem Leser einen beispielhaften Einblick in die teilweise 
unterschiedliche Handhabe der Rechtsmaterie in den Einzelstaaten zu gewähren. Die 
Rechtsordnung der miteinander verglichenen Staaten wird nicht abschließend 
beleuchtet, was zwar die Gefahr der Wiedergabe eines verzerrten Bildes birgt, jedoch 
auf den begrenzten Umfang dieser Arbeit zurückzuführen ist. Um die im 
Nachfolgenden behandelten Einzelfragen in der Gesamteinordnung zu verstehen, hat 
die Autorin auch einige allgemeine – sowohl strafprozessuale als auch den 
Behördenaufbau beschreibende – Aspekte skizziert. 
Da das US-amerikanische (föderale wie einzelstaatliche) Recht maßgeblich von dem 
case law geprägt wird, enthält diese Arbeit eine umfangreiche Rechtsdarlegung 
entschiedener Einzelfälle, die dem Leser die Möglichkeit geben sollen, die 
Rechtshandhabe in Bezug auf die Untersuchungshaft zu durchdringen. Hierdurch mag 
sich der Eindruck einer kommentarhaften Schreibweise aufdrängen, was sich jedoch 
auf die mit dem case law einhergehende Einzelfallbetonung zurückführen lässt. Die 
Autorin strebt an, die Problematik dieser Arbeit detailliert auszubreiten und mit dem 
Leser zu durchdringen.  

Im rechtsvergleichenden Teil dieser Arbeit werden die im US-amerikanischen und 
deutschen Recht untersuchten Aspekte miteinander verglichen. Die Autorin hat sich 
vorbehalten, eine Entscheidung der Art, dieses oder jenes Strafrechtssystem sei besser, 
nicht zu treffen. Eine derartige Einschätzung ist im Generellen auch nicht möglich. 
Vielmehr werden Vor- und Nachteile der verschiedenen Behandlung rechtlicher 
Problematik aufgezeigt, wobei der Leser bewusst auch eigene Gedankengänge 
entwickeln kann. Gleichzeitig werden Veränderungsvorschläge entsprechend den 
Schwächen der jeweiligen Rechtsordnung unterbreitet. 

                                              
1  Indiziert, dass die Gerichte die Fälle für Arrestierungen als anwendbar erklärten, was nicht zwangsläufig der 

Fall ist (dies lässt sich auf unterschiedliche Standards der Rechtfertigung für seizure / search zurückführen und 
als Ausfluss der Problematik des Beweisverfalles bei Durchsuchungseingriffen: sog. staleness problem). 



Einleitung   XXVII 

Die vorgelegte Arbeit beschäftigt sich in dem deutschen Teil mit den bestehenden 
einschlägigen Normen der StPO1 zur Einleitung der Untersuchungshaft2 einschließlich 
der Vorschriften über die Ersetzung der Haft (§ 116 StPO) sowie deren Vollzug (§ 119 
StPO); letzteres jedoch ohne explizite Berücksichtigung des Strafvollzugsgesetzes, der 
Untersuchungshaftvollzugsordnung sowie des Strafentschädigungsgesetzes. Es soll 
lediglich die Untersuchungshaft durch den Polizeibeamten zur Einleitung des 
Strafverfahrens Gegenstand dieser Arbeit sein3. 
Über die Untersuchungshaft im engeren Sinne hinaus wird noch kurz auf das Recht 
zur vorläufigen Festnahme (§ 127 ff. StPO) und Identitätsfeststellung eingegangen. 
 

                                              
1  Außer Acht bleiben insbesondere die StPO-Vorschriften der Sicherungshaft nach § 453 c, Vollstreckungshaft 

nach § 457 II (zur Sicherung der Vollstreckung), Ungehorsamshaft1 nach § 230 II, 236, 329 IV S.1,  sog. 
Hauptverhandlungshaft bzw. Festnahme im beschleunigten Verfahren nach § 127 b sowie der Ordnungshaft als 
sitzungspolizeiliche Maßnahme (§§ 177 S.1, 178 I 1 GVG), Haftbefehl zur Sicherung der Auslieferung im 
Auslieferungsverfahren gem. § 15 IRG, Haftbefehl zur Sicherung der Durchlieferung nach § 45 IRG, der 
Haftbefehl zur Sicherung der Rücklieferung nach § 68 II, III IRG und die Thematisierung des am 23.8.2004 in 
Kraft getretenen Europäischen Haftbefehlsgesetzes (hierzu Seitz, NStZ 2004, 546ff.).  
Nicht eingegangen wird auf den Sonderbereich der Inhaftierung Schuldunfähiger bzw. vermindert 
schuldfähiger Personen per Unterbringung (§§ 63, 64 StGB) bzw. durch die einstweilige Unterbringung nach § 
126 a StPO sowie Untersuchungshaft gegen Jugendliche und Heranwachsende. 

2  Die Untersuchungshaft wird durch den polizeilichen Zugriff eingeleitet und soll in dieser Arbeit bis zur ersten 
Entscheidung des Richters im Rahmen der gerichtlichen Vorführung des Beschuldigten betrachtet werden. 

3  Keine Berücksichtigung finden damit die gefahrenabwehrende Freiheitsentziehung nach Polizeigesetz, die 
Festnahmebefugnis nach § 164 StPO sowie die Freiheitsstrafe gem. §§ 38, 39 StGB. 
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I. Deutscher Teil 

Vorliegend soll kurz auf die geschichtliche Entwicklung des Rechtsinstitutes der 
Untersuchungshaft seit der Reichsstrafprozessordnung von 18971 eingegangen 
werden2.  
Die Reichsstrafprozessordnung ist auf liberale Reformbewegungen des 
19.Jahrhunderts zurückzuführen, wobei zum damaligen Zeitpunkt Aspekte der 
gerechten Schuldvergeltung im Vordergrund standen3. Als Voraussetzung für die 
U-Haft wurde in § 112 RStPO zunächst das Erfordernis „dringender 
Verdachtsgründe“ angeführt. Weiterhin musste der Betroffene der Flucht oder 
einer Verfahrensbehinderungsabsicht (sog. Kollusionsgefahr) verdächtig sein. 
Das Gesetz kannte dagegen damals nicht den Haftgrund der Tatschwere und 
lehnte den Haftgrund der Wiederholungsgefahr – welcher erst mehr als ein 
halbes Jahrhundert im Anschluss hieran eingeführt wurde – wegen seines 
Präventivcharakters ab4. 

Bis 1939 kam es mehrfach zu Gesamtentwürfen für ein neues Strafprozessrecht, 
welche jedoch nicht realisiert wurden 5 . Ab 1926 wurde jedoch unter dem 
Einfluss verfassungsmäßiger Grundrechte die Gestaltung insbesondere des 
Haftrechtes einschneidend modifiziert. Unter Bezugnahme auf das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Freiheit der Person (Art. 114 Weim. Verfassung) sollte 
der Schutz des Beschuldigten vor unbegründeter Untersuchungshaft 
gewährleistet werden. In diesem Zuge wurde die mündliche Verhandlung über 
den Haftbefehl und das Haftprüfungsverfahren eingeführt6. Zurückzuführen ist 
diese Entwicklung nicht unerheblich auf die Inhaftierung des damaligen 
Reichstagsabgeordneten Höfle, der in U-Haft starb, ohne dass man ihn aufgrund 
seines schlechten Gesundheitszustandes entlassen hatte. Dies zog unter dem 
Druck der Öffentlichkeit nach jahrzehntelangen Reformbemühungen zum Recht 
der Untersuchungshaft im Jahre 1926 den Erlass der sog. Lex Höfle nach sich, 
wodurch die Rechte des Beschuldigten verbessert werden sollten7. 

In Folge wurde des Weiteren die Möglichkeit des Verzichtes auf das 
Haftprüfungsverfahren geschaffen8, § 126 a StPO eingeführt und die §§ 113, 116, 
127 bis 129 sowie § 131 StPO abgeändert9. Mit dem Gesetz zur Änderung von 
Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens vom 24.4.193410 sowie der 
nationalsozialistischen Strafprozessnovelle von 1935 11  wurden sodann 

                                              
1  Am 1.10.1879 in Kraft getreten – näher hierzu Schäfer, Karl, Einl. Kap.2, Rn.2. 
2  Siehe in Bezug auf einen ausführlichen grundrechtshistorischen Überblick zur Entwicklung des Haftrechtes 

vor RStPO - Amelung, Jura 2005, 447ff; siehe auch Hermes, S.5ff. (Germanische Zeit, Fränkische Zeit, 
Mittelalter bis zur Gegenwart reichenden Neuzeit). 

3  Schreiber in „Strafprozeß und Reform“, S.15 
4  Der Reichsgesetzgeber hatte einen solchen Haftgrund – da prozessfremd und mit dem Wesen der U-Haft 

unvereinbar – abgelehnt: Seebode in „Praxis der U-Haft“, S.38; auch Schloth, S.29. 
5  Schreiber in „Strafprozeß und Reform“, S.15 
6  Gesetz v. 27.12.1926 – RGBl. 1926, 523 (lex Höfle)  
7  RGBl. I (1926), 529; Hartung, S.14ff.; hierzu auch Veit, S.19 
8  Verordnung v. 14.6.1932 - RGBl. 1932, 285 
9  AGGewVerbrG v. 24.11.1933; § 116 wurde durch die 2.VO zur Vereinfachung der Strafrechtspflege vom 

13.8.1942 abgeändert; Schäfer, Karl, Einl. Kap.3, Rn.26f. 
10  RGBl. I (1934), 341 
11  Gesetz v. 28.6.1935 – RGBl. 1935, 44 
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Änderungen1 und weitere für die Untersuchungshaft bedeutsame Ergänzungen 
wie die Einführung eines Hilfsuntersuchungsrichters sowie vor allem die 
Erweiterung der Haftgründe statuiert. Nunmehr bestand die Möglichkeit, die 
Notwendigkeit der Untersuchungshaft neben den herkömmlichen Haftgründen 
des Flucht(verdachtes) und der Verdunkelungsgefahr auch auf die Gefahr des 
Missbrauches der Freiheit zu neuen Straftaten („fortdauernde Gefährlichkeit“) 
und auf die durch die Schwere der Tat hervorgerufene Erregung der 
Öffentlichkeit zu stützen2.  
Damit wurde ein Haftgrund eröffnet, der es politischen Stellen ermöglichte, 
beliebig - bei „Erregung der Öffentlichkeit“ – die Inhaftierung vorzunehmen. 
Verständlich ist daher, dass während der Zeit des Nationalsozialismus die 
polizeiliche Verhaftungshandhabe zunehmend Bedeutung gewann.  
1942 kam es zur Erweiterung der Befugnisse der Staatsanwaltschaft, welche 
nunmehr – zumindest bei Antragsdelikten sowie geringfügigen Vergehen – auch 
ohne amtsrichterliche Zustimmung von der Anklageerhebung absehen konnte3. 
In diesem Zusammenhang wurde dem Staatsanwalt auch eingeräumt, selbständig 
über Beschränkungen während der Untersuchungshaft im Vorverfahren neben 
dem Amtsrichter entscheiden zu können4. Es waren Freiheitsbeschränkungen 
ohne richterliche Kontrolle möglich 5 . Der polizeilichen Pflicht, Anzeigen 
unverzüglich an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, wurde kaum noch 
nachgekommen. Selbiges konnte hinsichtlich der Pflicht zur unverzüglichen 
Richtervorführung festgestellt werden. 
Eine Art polizeiliche Vorbeugehaft konnte nach Aufhebung des Art.114 
Weimarer Reichsverfassung durch den Erlass vom 14.12.1937 gegen eine aus 
Strafhaft oder Sicherungsverwahrung kommende Person verhängt werden. In 
Ausweitung dieser Ermächtigung war eine solche Handlung auch gegen 
Personen möglich, die zwar nicht die Voraussetzungen für eine 
Sicherungsverwahrung erfüllten, „die aber vermöge ihrer Verbrechernatur eine 
Gefahr für die Allgemeinheit 6 “ bildeten. Diese Ermächtigung wurde per 
Richtlinien nach Erlass des Reichskriminalamtes vom 4.12.1938 erteilt. Daneben 
wurden Eingriffe der Polizei auch ohne gesetzliche Grundlagen durchführt. Dies 
geschah beispielhaft durch die „Schutzhaft“, welche daneben ebenfalls zur 
„Korrektur“ von Freisprüchen Anwendung fand7. 
Man unterschied insofern zwischen „gewöhnlicher“ und meist kurzfristiger 
Schutzhaft, die die Verwahrung von Personen zum Zwecke der Bewahrung vor 
drohender Belästigung oder Gefährdung oder zum Schutz Dritter vor dieser 
Person vorsah. Politische Schutzhaft bestand in der Regel in langfristiger 
Freiheitsentziehung gegen politisch Andersgesinnte und zog nicht selten die 
Deportation in ein Konzentrationslager nach sich8. 

                                              
1  Wegfall des Haftprüfungsverfahrens mit dem Gesetz von 1934 - RGBl. I (1934), 341 
2  Siehe Schloth, S.33 
3  2.VO zur Vereinfachung der Strafrechtspflege vom 13.8.1942; Schäfer, Karl, Einl. Kap.3, Rn.40 
4  2.VO zur Vereinfachung der Strafrechtspflege vom 13.8.1942; Schäfer, Karl, Einl. Kap.3, Rn.40 
5  Man spricht von einer „Entfesselung der Polizeigewalt“– siehe Schloth, S.35 m.w.N. 
6  Nebinger, S.76 
7  Schloth, S.36 m.w.N. 
8  Siehe hierzu Schloth, S.36 
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Vor diesem Hintergrund der gesetzeslosen Machtanhäufung in den Händen der 
Exekutive lässt es sich auch erklären, dass das Haftrecht in dieser Zeit kaum von 
Veränderungsvorschriften betroffen war1. 

1945 wurde der – aus politischem Antrieb geschaffene und zu Machtzwecken 
missbrauchte – Haftgrund der „Erregung der Öffentlichkeit“ wieder aufgehoben. 
Durch das Vereinheitlichungsgesetz von 1950 wurde auch der Haftgrund der 
fortdauernden Gefährlichkeit wieder beseitigt.  
Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Rechtseinheit aus dem Jahre 1950 
wurde im Wesentlichen der vor 1934 geltende Rechtzustand wiederhergestellt2. 
In Hinsicht auf die Haftgründe wurden unterschiedliche Regelungen – je nach 
Besatzungssektor – eingeführt. In der Westzone wurde der „Haftgrund der 
Wiederholungsgefahr“ beibehalten, während der „Haftgrund der Schwere der Tat 
und der Erregung der Öffentlichkeit“ keine Anwendung mehr fand 3 . In der 
sowjetisch besetzten Zone wurden der Haftgrund der Wiederholungsgefahr 
beseitigt und derjenige der Tatschwere und Erregung der Öffentlichkeit 
beibehalten4. 

Wichtige Änderungen wurden sodann erst wieder durch die sog. „Kleine 
Strafrechtsreform“ im Jahre 1964 eingeführt 5 . Art. I beinhaltete eine 
Überarbeitung der Vorschriften der Untersuchungshaft mit dem Ziel ihrer 
Beschränkung über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit6. Bei Straftaten von 
geringer Bedeutung darf die Untersuchungshaft  wegen Verdunkelungsgefahr 
überhaupt nicht mehr, bei Fluchtgefahr nur unter engen Voraussetzungen (§ 113 
II StPO), angeordnet werden. In diesem Zusammenhang wurden allgemein auch 
die Haftgründe – mit dem Ziel der Einschränkung – schärfer umrissen. Bezüglich 
des Haftgrundes der Fluchtgefahr waren nunmehr alle Umstände des Einzelfalles 
zu berücksichtigen. Die frühere Regelung, wonach es bei Verbrechen bezüglich 
des Fluchtverdachtes keiner weiteren Begründung bedurfte, wurde damit obsolet. 
Des Weiteren wurde der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr dergestalt 
konkretisiert, dass nunmehr auch zusätzlich die drohende Gefahr der 
Erschwerung der Wahrheitsermittlung erforderlich war. Damit entfielen all jene 
Fallkonstellationen, in denen der Beschuldigte zwar auf unlautere Art und Weise 
auf Zeugen einzuwirken versuchte, aber bereits genügend Beweise zur 
Feststellung der Wahrheit gesammelt worden waren. 
Diese Einschränkung der Haftgründe durch die „Kleine Strafrechtsreform“ 
bewirkte, dass bis 1968 die Haftfrequenz um mehr als ein Viertel sank7. 
Diese Reform schuf jedoch des Weiteren auch noch die Möglichkeit, den 
Vollzug einer bereits angeordneten Untersuchungshaft durch schonendere 
Maßnahmen abzuwenden (§ 116 StPO). Die alte Regelung, welche bisher 
lediglich die Ergreifung schonenderer Maßnahmen bei Fluchtgefahr vorgesehen 

                                              
1  Allerdings wurde im Jahre 1944 der Staatsanwaltschaft noch die Befugnis zum Erlass eines Haftbefehles 

gegeben – RGBl. I (1944), S.339. 
2  Schreiber in „Strafprozeß und Reform“, S.16 mit Verweis auf die erste Phase nach Rieß, ZRP 1977, 68ff. 
3  Schloth, S.37 m.w.N. 
4  OLG Dresden, Beschluss vom 25.4.1946 – 20 Ws 6/46 aus NJW 1949, 234 mit der Begründung „mit 

Rücksicht auf die von der Bevölkerung durchlebten Leiden und Erschütterungen“ bestünde auch „eine 
besondere Neigung zu starker Erregung“ 

5  StPÄG v. 19.12.1964 – BGBl. 1964, 1067 
6  Siehe hierzu auch Schäfer, Karl, Einl. Kap.3, Rn.63 
7  Jescheck-Krümpelmann, S.84; Schäfer, Karl, Einl. Kap.3, Rn.63 
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hatte, wurde durch selbige Möglichkeit auch bezüglich der Verdunkelungsgefahr 
erweitert1. Man erhoffte sich hiervon eine eklatante Verminderung der Fälle des 
Haftvollzuges, was sich letztendlich praktisch jedoch nicht in diesem Rahmen 
erfüllte. 

Ganz entgegen dieser eigentlich auf Einschränkung der Untersuchungshaft 
abzielenden Zwecksetzung der „Kleinen Strafrechtsreform“ wurde allerdings 
gleichzeitig wieder ein Haftgrund der Gefährlichkeit – allerdings mit 
Beschränkung auf Sexualverbrechen – eingeführt und die Möglichkeit der 
Inhaftierung bei Mordverdacht neu geschaffen2. 

Der Einschränkung der Dauer der Untersuchungshaft diente wiederum die 1968 
eingeführte „Sechsmonatsgrenze“ (§ 121 StPO)3. 1968 wurden sodann die §§ 
127 und 132 StPO geschaffen4. Im selben Jahr wurden auch die §§ 125, 128 
StPO abgeändert5; im darauffolgenden kam es zu Änderungen der §§ 121, 122 
StPO6.  

Aufgrund des Ansteigens bestimmter Kriminalitätsformen Ende der sechziger / 
Anfang der siebziger Jahre des 20.Jahrhunderts, wurde mit Gesetz vom 7.8.19727 
der Begrenzung der Haftvoraussetzungen, welche durch die „Kleine 
Strafrechtsreform“ geformt worden waren, durch Erweiterung der Haftgründe 
begegnet. So erfolgten die Verkürzung der gesetzlichen Voraussetzungen der 
Fluchtgefahr sowie Einschränkungen der Anforderungen an die 
Verdunkelungsgefahr8. Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr wurde daneben 
auf gefährliche Serientäter (§ 112a StPO) ausgedehnt 9 . Mit Beschluss des 
BVerfG vom 30.5.197310 wurde sodann die Verfassungsmäßigkeit des § 112 a 
StPO bejaht. 
Die siebziger Jahre des 20.Jahrhunderts waren insgesamt von einer sehr starken 
Betonung des Schutzes der Strafrechtspflege  bzw. des Strafprozesszweckes 
geprägt11, allerdings kann im Gegenzug auch klar festgestellt werden, dass der 
ursprüngliche Zweck der Strafprozessordnung bei Einführung zugunsten der 
Schuldvergeltung nunmehr durch präventive Zielsetzung eine Zurückdrängung 
erfahren hatte12. 

                                              
1  Schäfer, Karl, Einl. Kap.3, Rn.63 
2  Die neuen Haftgründe waren in § 112 III und IV StPO normiert: -  dringender Tatverdacht in Bezug auf 

„Verbrechen wider die Sittlichkeit“ mit der Gefahr der Wiederholung der bezeichneten Tat ermöglichten die 
Verhaftung; - nach.§ 112 IV StPO auch bar Vorliegens von Haftgründen für den Fall des dringenden 
Tatverdachtes eines Verbrechens nach § 211, 212, 220 I Nr. 1 StGB. (ausführlich zur Einführung dieser 
Haftgründe - Schloth, S.40ff.) 

3  StPÄG v. 19.12.1964 – BGBl. 1964, 1067 
4  Art.2 EG OwiG v. 24.5.1968 – BGBl. 1968, 503 
5  Reform des Staatsschutzstrafrechts durch das 8.StrÄG v. 25.6.1968 – BGBl. 1968, 741 
6  Gesetz zur Einführung eines zweiten Rechtszuges in Staatsschutz-Strafsachen v. 8.9.1969 – BGBl. 1969, 1582 
7  BGBl. 1972, 1361 
8  Arbeitskreis Strafprozeßreform "Die Untersuchungshaft, Gesetzentwurf mit Begründung", S.26 
9  Näher hierzu Schloth, S.52ff.; diese Änderung ist wohl bereits als erster Vorläufer von „Maßnahmen reaktiver 

Krisenbewältigung“ anzusehen – siehe „vierte Phase“ nach Rieß, ZRP 1977, 68ff., Schreiber in „Strafprozeß 
und Reform“, S.18  

10  BVerfGE 35, 185 
11  So auch Schreiber in „Strafprozeß und Reform“, S.20 
12  Schreiber in „Strafprozeß und Reform“, S.23 
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1973 wurde der Haftgrund der Wiederholungsgefahr durch die Delikte der §§ 
174a, 178 und 179 StGB erweitert1. 19762 wurde § 112 III StPO durch das Delikt 
der Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB) ergänzt3. 

Die 80-iger Jahre des 20.Jahrhunderts waren von zahlreichen 
Reformbemühungen geprägt, welche sich zum Teil auf hohe 
Untersuchungshaftzahlen sowie auf dementsprechende Berichterstattung der 
Medien zurückführen lassen. Trotz zahlreicher fundierter Entwürfe zwischen 
1983 bis Ende der 80-iger Jahre 4 , kam es nicht zu einer Reformierung des 
Untersuchungshaftrechtes. § 112 a StPO wurde lediglich im Jahr 19895 um das 
Delikt des besonders schweren Falles des Landfriedensbruches (§ 125 a StGB) 
„bereichert“. 

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer 
Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität vom 15.7.1992 wurde der 
Haftgrund nach § 112a StPO um die Straftaten der §§ 29a I und 30a I BtMG 
ergänzt6. 
Mit dem Verbrechensbekämpfungsgesetz von 19947 wurden die Haftgründe der 
Tatschwere und Wiederholungsgefahr8 ausgeweitet. Zu § 112 III StPO wurden 
die Delikte der schweren Körperverletzung (§ 226 StGB) und der besonders 
schweren Brandstiftung hinzugefügt. 
Diese Ausweitung der Möglichkeiten der Inhaftierung Tatverdächtiger führte zu 
einer weiteren Verstärkung des Spannungsfeldes zwischen Unschuldsvermutung 
auf der einen und dem Bedürfnis der Verfahrenssicherung auf der anderen Seite, 
wobei sich jedoch eine bedenkliche Schwerpunktverschiebung in Hinsicht auf 
den letzteren Punkt diagnostizieren lässt9. 
Mit selbiger Gesetzesänderung wurde das Erfordernis der rechtskräftigen 
Verurteilung bezüglich des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr in § 112a I 
Nr.2 StPO gestrichen10.  
1997 wurde die Vorschrift des § 127b in die StPO eingeführt. Sie betrifft die 
vorläufige Festnahme und die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten 
Verfahren11. 

Tendenziell ist eine Entwicklung des Haftrechtes von der früher 
spezialpräventiv-resozialisierenden Ausrichtung hin zu einer präventiv –teilweise 
schon generalpräventiven- Grundorientierung zu beobachten, welche sich jedoch 
auch im Straf- und Strafverfahrensrecht allgemein widerspiegelt12. 

                                              
1  Dies erfolgte durch das 4.Gesetz zur Reform des Strafrechts – BGBl. I (1973), 1725, 1731. 
2  Strafvollzugsgesetz vom 18.8.1976 – BGBl. I (1976), 2182 
3  Bis dahin umfasste § 112 III StPO lediglich die Verbrechen des Mordes, Totschlages, Völkermordes und des 

vorsätzlichen lebens- bzw. leibesgefährdenden Sprengstoffdeliktes. 
4  Eine ausführliche Darstellung hierzu findet sich bei Schloth, S.61ff. 
5  StrÄndG v. 9.6.1989 
6  BGBl.I (1992), 1302 
7  Das VBG trat als Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung und anderer Gesetze in 

Kraft. 
8  §§ 225, 307 StGB – hierzu auch Schloth, S.67ff. 
9  Albrecht in FS Kaiser, S.1142  
10  Wobei sich hierbei die Frage stellt, ob dies unter Berücksichtigung des Prinzips der Unschuldsvermutung 

verfassungsmäßig ist - Albrecht in FS Kaiser, S.1142. 
11  Gesetz zur Änderung der StPO v. 17.6.1997, BGBl.I, S. 1822 
12  Siehe auch Albrecht in FS Kaiser, S.1140 
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Unter Gesamtwürdigung aller Phasen der historischen Entwicklung der 
Untersuchungshaft muss jedoch geschlussfolgert werden, dass es dem 
Gesetzgeber in weiten Teilen des Haftrechts über ein Jahrhundert lang nicht 
gelungen ist, seine Regelungsziele und Vorstellungen von der Rechtsanwendung 
zu verwirklichen 1 . Das Spannungsverhältnis der Effektuierung von 
Verfahrenszielen mit weitestgehendem Schutz der Individualfreiheiten erscheint 
nicht synchronisiert2. 
 

                                              
1  Seebode, StV 1989, 120 
2  Kritisch auch Paeffgen „Dogmatik des Untersuchungshaft-Rechts“, S.6f. 


